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EINJÄHRIGE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE 

I. STUNDENTAFEL1 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

 

A. Pflichtgegenstände Wochenstunden 
Lehrverpflich-

tungsgruppe 

1. Religion 2 (III) 
2. Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität   

2.1 Deutsch 4 (I) 
2.2 Englisch 3 (I) 
2.3 Politische Bildung und Recht 2 III 
2.4 Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation2 2 III 
2.5 Musik und kreativer Ausdruck 4 IVa 
3. Wirtschaftliche Grundlagen   

3.1 Wirtschaftliche Bildung3 4 4 II 
3.2 Officemanagement4 3 III 
3.3 Berufsorientierung2 2 III 
4. Ernährung, Gesundheit und Gastronomie   

4.1 Ernährung und Gesundheit 2 III 
4.2 Küche, Service und Betriebsorganisation 6 IV 
5. Bewegung und Sport 2 (IVa) 

Gesamtwochenstundenzahl 36  

B. Freigegenstände und Unverbindliche Übungen5   

C. Förderunterricht5   

 

__________________ 

1 Die Stundentafel kann nach den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom abgeändert werden. 

2 Das Ausmaß der Gesamtwochenstunden kann nach den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom mit 2-3 

Wochenstunden festgelegt werden. 

3 Inklusive wirtschaftliches Rechnen. 

4 Mit Computerunterstützung. 

5 Festlegung durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (siehe Abschnitt III). 

 
 


